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Kleine Anfrage 3967 
 
des Abgeordneten Dr. Marcus Optendrenk   CDU 
 
 
 
Steigerung der Ministergehälter ab 2015: Will Rot-Grün den Besoldungsverzicht wie-
der aufholen? 
 
 
 
Mit Drucksache 16/9807 hat die Landesregierung den Gesetzentwurf zur Anpassung der 
Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 im Land Nordrhein-Westfalen in die parlamenta-
rischen Beratungen eingebracht. Danach werden die Dienst- und Versorgungsbezüge in 
2015 linear ab 1. Juni 2015 um 2,1 Prozent und ab 1. August 2016 um weitere linear 2,3 
Prozent, mindestens aber um 75 Euro, erhöht. Nach einem Beschluss der Landesregierung 
erfolgt die Auszahlung unter Vorbehalt bereits mit den Augustgehältern rückwirkend zum 
1. Juni.  
 
Über § 7 des Landesministergesetzes knüpfen die Amtsbezüge der Ministerinnen und Minis-
ter automatisch an die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kom-
munen an.  
 
Auf die Gehaltsanpassung aus der rückwirkenden Besoldungsanpassung 2013/2014 hatte 
die Landesregierung nach massivem öffentlichem Druck verzichtet (Pressemitteilung der 
Staatskanzlei vom 4. September 2014). Auf Nachfrage teilte der Finanzminister mit Schrei-
ben vom 21. Oktober 2014 mit, dass entsprechend der Staatspraxis der für die gegenwärtige 
Anpassungsrunde ausgesprochene Verzicht als Kabinettbeschluss gefasst und von den Mit-
gliedern der Landesregierung sowie dem Parlamentarischen Staatssekretär bis auf Weiteres 
erklärt wurde. Über das weitere Verfahren sei bei erneuter gesetzlicher Änderung der Amts-
bezüge zu entscheiden. Hierüber besteht nun Unklarheit, insbesondere hinsichtlich der Fra-
ge, ob die Landesregierung faktisch bereits seit August 2015 den Besoldungsverzicht 
2013/2014 aufgeholt hat. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie wird die Landesregierung mit den Auswirkungen der Anpassung der Dienst- und 

Versorgungsbezüge 2015/2016 auf die Ministergehälter ab 2015 umgehen?  
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2. Wie hoch waren die faktisch monatlich ausgezahlten Ministergehälter bis Juli 2015 
(Bitte jeweils einzeln auflisten)?  

 
3. Wie hoch sind die inzwischen monatlich ausgezahlten Ministergehälter seit August 

2015 (Bitte jeweils einzeln auflisten)?  
 
4. Welche Höhe werden die monatlichen Ministergehälter ab 1. August 2016 erreichen 

(Bitte einzeln auflisten)? 
 
5. Wie hoch ist die jeweilige prozentuale Steigerung? (Bitte einzeln aufschlüsseln, jeweils 

zum 1. Juni 2015 bzw. zum 1. August 2016.) 
 
 
 
Dr. Marcus Optendrenk 
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